
Beglaubigte Abschrift

Landgericht Wuppertal

Beschluss

In dem einstweiligen Verfügungsverfahren

Antragstellerin,

Verfahrensbevollmächtigle; Rechtsanwälte ETL Rechtsanwälte GmbH.,

Eiler Straße 3 8. 51107 Köln,

gegen

die Google Ireland Limited, gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Elizabeth
M. Cunningham und Nicholas Leeder, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland,

Antragsgegnerin.

wird im Wege der einstweiligen Verfügung wegen der Dringlichkeil des Falles ohne
vorangegangene mündliche Verhandlung angeordnet:

Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden
Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR,
ersatzweise für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer
Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, wobei die Ordnungshaft
insgesamt 2 Jahre nicht übersteigen darf und an der Geschäftsführung der
Antragsgegnerin zu vollstrecken ist. zu unterlassen, die nachstehend
wiedergegebene Bewertung des Nutzers zu veröffentlichen.








